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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Flur: 17

Bebauungsplan
B-Plan-Nr. T395

"Kaiserswerther Straße / Am Roten Kreuz"

Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung

STADT RATINGEN

Gemarkung: Ratingen

Der Bürgermeister

Stadtplanung - 61.12 -

Übersichtskarte          

Maßstab  1: 500 N

Planung:

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß
in Meter ü. NHN (Normalhöhennull)

                        Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ) Geschossflächenzahl (GFZ)

Bauweise Dachform

öffentliche Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

Art der baulichen Nutzung
( § 9  Abs. 1 Nr. 1  BauGB, § 8 BauNVO )

a

Maß der baulichen Nutzung
( § 9  Abs. 1 Nr. 1  BauGB, § 16 BauNVO )

Baugrenze

abweichende Bauweise

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
( § 9  Abs. 1 Nr. 2  BauGB, § 22 und 23 BauNVO )

Verkehrsflächen
( § 9  Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6  BauGB )

Sonstige Planzeichen

Trigonometrischer Punkt
Polygonpunkt
Grenzpunkte
Geländehöhe
Baum
Mauer und Angabe der Stärke
Zaun
Hecke

Wohngebäude mit Geschosszahl und

Wirtschafts- u. Industriegeb.

Arkade, offene Halle, Durchfahrt

70.23

0.24

Kreisgrenze (Stadtgrenze)
Gemarkungsgrenze

Flurgrenze
Flurstücksgrenze
Grenze des Baugrundstückes
Gebäudeumrisslinie
Nutzungsgrenze, Bordkante
Eisenbahngleis mit Weiche

Straßenbahngleis
Oberirdische Leitung Starkstrom

Oberirdische Leitung Strom
Unterirdische Leitung Wasser

               Ferngas
                Wasserstoffgas
               Strom
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Vermessungsgrundlagen

Hausnummer

N
Mit Genehmigung des
Kreises Mettmann vom
19.03.2001 Kontroll-Nr.L16/01

FD Flachdach

eingeschränktes Gewerbegebiet

Abgrenzung zwischen unterschiedlichen Festsetzungen
der Art und des Maßes der baulichen Nutzung

Zeichenerklärung

private Grünflächen

Nachrichtliche Übernahmen

Gewässerrandstreifen der Anger

HbA

      GEe
     0,8

a FD

Grünflächen
( § 9  Abs. 1 Nr. 15 BauGB )

Lärmpegelbereich z. B. V
LPB V

Entwurf

Geometrische Eindeutigkeit

Aufstellung

Beteiligung der Öffentlichkeit

Auslegung

Erneute Auslegung (Veröffentlichung)

Satzungsbeschluss

Inkrafttreten

Ratingen, den
Bearbeitet:

(Pesch) (Cremer)
Bürgermeister    Techn. Beigeordnete

Die vorliegende Plangrundlage entspricht der 
amtlichen Flurkarte.
Stand der Flurkarte __________
Sie entspricht den Anforderungen des § 1 PlanZV vom 
18.12.1990.
Es wird bescheinigt, dass die Festlegung der 
städtebaulichen Planung eindeutig ist.

Ratingen, den

                    (Störy)
städt. Obervermessungsrat

Der Rat der Stadt hat am 16.02.2016 gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplanes T 395 beschlossen.

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungs-
beschlusses erfolgte am __________im Amtsblatt der
Stadt Ratingen Nr. __________ .

  Ratingen, den

(Pesch)
Bürgermeister

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1
BauGB ist am 03.03.2016 im Amtsblatt der Stadt
Ratingen Nr. 05/2016 bekannt gemacht worden.

Die Unterrichtung fand am 17.03.2016 in Form einer 
öffentlichen Anhörung statt.

Ratingen, den

(Pesch)
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am 22.11.2016 die öffentliche 
Auslegung des Bebauungsplanentwurfes nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Nach ortsüblicher Bekanntmachung am 12.01.2017 im 
Amtsblatt der Stadt Ratingen Nr. 02/2017 haben der 
Entwurf des Bebauungsplanes, die Begründung und 
die bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen vom 23.01.2017 bis einschließlich 
24.02.2017 öffentlich ausgelegen.

Ratingen, den

(Pesch)
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat aufgrund berücksichtigter 
Stellungnahmen am ___.___.________ die erneute 
öffentliche Auslegung (Veröffentlichung) des 
geänderten Bebauungsplanentwurfes mit Begründung 
nach § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.
Nach ortsüblicher Bekanntmachung am 
___.___.________ im Amtsblatt der Stadt Ratingen 
Nr. ____ / ________ hat der geänderte 
Bebauungsplanentwurf mit Begründung vom 
___.___.________ bis einschließlich ___.___.________
öffentlich ausgelegen.

Ratingen, den

(Pesch)
Bürgermeister

Der Rat der Stadt Ratingen hat am ___.___.________ 
den Bebauungsplan T395 "Kaiserswerther Straße/ Am 
Roten Kreuz" § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit 
den §§ 7 und 41 GO NRW als Satzung beschlossen.

Ratingen, den

(Pesch)
Bürgermeister

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ist der Satzungsbeschluss 
sowie die Möglichkeit der Einsichtnahme des 
Bebauungsplanes mit der Begründung am 
___.___.________ im Amtsblatt der Stadt Ratingen 
Nr. ____ / ________ bekannt gemacht worden.

Ratingen, den

(Pesch)
Bürgermeister
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Zweckbestimmung: Parkanlage

ö

GEe

2,6

private Verkehrsfläche

festgesetztes Überschwemmungsgebiet

Flächen für Wald
( § 9  Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB )

Vorschlag Wegeführung

Umgrenzung von Flächen für Tiefgaragen

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen
( § 9  Abs. 1 Nr. 4  BauGB )

neu ermitteltes Überschwemmungsgebiet der Anger (HQ 100)

Ü

Ü

Wald

mit Leitungsrecht zu belastende FlächeL

//-//-//-//
schallgedämmte Lüftungseinrichtungen in
schutzbedürftigen Räumen außerhalb von Wohnungen

p

Informelle Hinweise

D Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen




